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dıieselben der mihtärıschen AusbildungN1ıCcC entziehen. Wahr-
scheinlıch, weıl letzterer Zeıt aus Imanzıellen Gründen 617116

Herabsetzung der Ausbildungszeıit - vorgenomım wurde, hat
IHNan TÜr die Reserveoffiziere CISCHE Fortbildungsschulen (ecoles
de ‚perfectionnement) eTroiIine und AUuSs patrıotischen Gründen
ZUT Teilnahme rıngen eingeladen Eıne trikte Pflicht ZUr

Betelligung besteht N1C atsacC  1C nımmt etwa ein Viertel
der Iranzösıschen Reserveolifiziere daran te1l I e Kurse hbe=
stehen praktıschen Übungen un theoretischen Konferenzen
Nun dıe KFrage: Dürfen 1n  1C auf Can 141 geıistliche
Reserveolifiziere ireiwillig diesen Kursen teilnehmen ? Wir
Jauben die rage: Vverneinen INUSSEN Theoretischer nNntier-
r1IC mıt praktischen Übungen ıst. sıcher aqals milıtia werten
Zudem ist ja der Fortbildungskurs Ce1INeEe Fortsetzung der Aus-
bıldung, die unzweiıfelhaft unter diıe milıtıa des Ca  3 141 fällt
er isSt. ach UNSeTeTr Meinung C11NEe ireıwillige Beteiligung
diesen Kursen den Klerikern ach kanonischem Rechte nicht
rlaubt atsaCcC  1C auch e1In TOLTtEL der geistlichen
Reserveoffiziere dıe Teilnahme ah Angstliıche Gemüter fran-
zösıschen Klerus ürchten, daß uUrc dıe Nıichtbeteiligung der
Patriotismus der Gelistlichen erdacC ame och ist diese
Kurc ohl unbegründet, da Ja auch viele Lalienoffiziere den
Kurs N1C mıtmachen. Im Gegenteıl, der Klerus, der
Pfilicht Lut, aber auch das kanonische ec hochachtet, wird

$auch dem Gegner Respekt einflößen
(Giraz. Prof Dr arıng

(Irrtümlicher Dispensationsgrund.) In der Zeitschrı
„Apollinarıs“ 1930 619 bespricht Teodorı Tolgenden Rechts-
tfall Eduard welcher e1INne erwandte heiraten 11l verschafft
sıch VOoOnNn der Sakramentenkongregation die entsprechende DIis-
pensatıon. Als Dispensationsgrund wurde angegeben praegnatıo
mulieris. Bevor jedoch das Reskript durchgeführt wird, wird
Arztlicherseits festgestellt, daß keine praegnatıio, sondern eC1INe
krankhafte Neubildung vorliegt, die urc e1INne Operation ent-
fernt werden mu Derart unterbleibt die Ehe und Eduard
heiratet eiINe andere Frau ach deren Iirühzeltigem Tod kehrt

SeINeT ersten 1e zurück. Nun die rage: Kann Eduard
Von der selnerzeıitigen Dispensation eDTAUC machen? Man
könnte zunächst INCINECN, Eduard habe Urec eiINe anderweıtige
Heirat qaut dıe Dispensation tür dıe erstgeplante Ehe verzichtet.
Aber ZU rechtsgültigen erzZil gehör ach Analogie VvVon
Ca  z 72, auch die Annahme dieses: Verzichtes vVone1ıte des
Dispensators. Diese Verzichtsannahme 1eg aber unserem
Yalle nN1ıcC VOLT Ferner könnte Ina  —_ ‚geltend machen, daß ja
der angeführte Dıispensationsgrund objektiv NIC vorliegt, also
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nach D cdie Vıspensation hiınfällıg 1st Wenn atsäch-
ıch DUr praegnatıo muherıs als ispensatiıonsgrund angeführt
wurde un diese atsache N1IC vorhanden ist. annn Jeg-
lıcher Dispensationsgrund och darf HNan ber dıe Dıspensation
och N1C den Stabh brechen KıSs ist zunächst untersuchen

welchem DE Eduard mıt SC1LINET Braut verwandt ist
an sıch e1INe Verwan  schaft des drıtten (Gırades

1st, ach Can 1054 (vgl auch Can 1042 dıe |DIISS
pensatıon gültig, auch WeNnNnNn der CeINZISEC Dispensationsgrund
hinfällig ist, weıl sıch eiInN sogenanntes Hındernis des
n]lederen (Gırades handelt Jeg Verwan  schafit des zweıten
Grades VOrT, ist sich ach Can 42, 2 weıldie Causa
proposıta e die Dispensation ungültig. Unser utLOr weıiß
aber auch 1ler och Rat, K onnte praegnatıo, WEeNnN auch ITT-
tümlıch, als TUnN:! angegeben werden, weniıgstens
ndıre och andere Dispensationsgründe, WIC suspecta e peCI1-
eulosa famılıarıtas, infamıa muherI1s dgl vorhanden;: Gründe,
quf welche hın der Apostolische dispensieren pflegt.
Derart Tlaubt utLor Eduard VON der selinerzeitigen
Dispehsation eDTrau«c machen.

Graz. Prof Dr ‚arıng
Ehedispens erse  ı1chen un: doch gültig.) In „Apol-

iınarıs“ 1930, 623 werden olgende behandelt Kon-
kubinarier wandern Aaus und gelten ihrem Wohnsıitz
als Jegıtıme eleute S1e suchen sanatıo radıce ıhrer
Verbindung DIie Sakramentenkongregation geht N1C darauf
e1IN. Nun wenden SIC sıch, un ZWaLr mıt Erfolg, die ÖNnl-
tentlarle, ohne aber die rühere Abweisung erwähnen. ılt
dıe Von der Pönıtentiarıe gewährte Sanatıion ? Ja Can VeI-

ang allerdings, daß INanNn, abgewlesen VO  k Kongregatıion
oder 1Z1Uum, be1l Strafe der Ungültigkeit der ange-
SLreHTLeN Begünstigung dıe Abweisung eım Ansuchen be1l
anderen Kongregation Ooder anderen 1Z1U M angeben

och ISt die Pönıtentiarıe ausdrücklich AauUSSCHNOMMN
Es ann für den (Grewissensbereich eLWAS gewährt werden, WAS

außeren Rechtsbereic verweigert wird. Schwieriger ist
Lolgender all Eıin Heiratskandıdat, der Lebensjahr das
(Gelübde der dauernden (nicht aber vollkommenen) Keuschheit
abgelegt hat wendet sich SECEINEN Bischof Dispensation
VoNn diesemGelübde Es wıird 1ese1De verweigert. Anläßlich

vorübergehenden Aufenthaltes der achbardiözese
wendet sich der Heiratskandidat ohne Erwähnung der -
WEISUNg den ortigen Ordinarıius, und ZWar mıt Erfolg. Er
erhält dıe gewünschte Dispensation. Hat recC gehandelt ”
(Alt die Dispensation ? Er hat N1IC reCc gehandelt.. Can 4 9


